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Gemeinde Alt Krenzlin 
 
 

 

 
Niederschrift 

11. Sitzung der Gemeindevertretung Alt Krenzlin 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 22.07.2025 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:20 Uhr 

Ort, Raum: Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 9 a, 19288 Loosen 

 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Sybilla Meyer-Kropp  
  
 
Mitglieder 
Cornelia Saß  
Birgit Schaper  
Daniela Schmidt  
Andrè Schmude  
Martin Vogel  
Thomas Wormstädt  
Matthias Zeisler  
  
 
Verwaltung 
Katrin Haase  
  
 
 

Abwesend 
 
Mitglieder 
Renè Below entschuldigt 
  
 
 

 
Gäste: Kamerad Lutz Ullmann Gemeindewehrführer Alt Krenzlin 

 
Zuhörer: 3 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung und Begrüßung durch die Bürgermeisterin mit 

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit sowie Bestätigung der Tagesordnung   

 

 

2 Bericht der Bürgermeisterin   

 
 

3 Bericht der Ausschussvorsitzenden   

 
 

4 Berichterstattung der Bürgermeisterin zum Stand der 
Haushaltsdurchführung 2025   

 

IV/01/25/229 

5 Einwohnerfragestunde   

 
 

6 Bestätigung der Niederschrift über die Sitzung der 
Gemeindevertretung am 27.05.2025   

 

 

7 Beratung und Beschlussfassung zur Bestätigung der Wahl des 
Gemeindewehrführers der Gemeindefeuerwehr Alt Krenzlin   

 

BV/01/25/228 

8 Beratung und Beschlussfassung zur Ernennung des 
Gemeindewehrführers der Gemeindefeuerwehr Alt Krenzlin 
zum Ehrenbeamten   

 

BV/01/25/228-1 

9 Beratung und Beschlussfassung zum Antrag gemäß § 4 
BImSchG auf Errichtung und Betrieb von 13 Windkraftanlage 
(WKA) am Standort Alt Krenzlin  - "Alt Krenzlin II" 
hier: Nachträgliche Billigung der Entscheidung des 
Hauptausschusses zum Ersuchens um das gemeindliche 
Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB)   

 

BV/01/25/215-1 

10 Beratung und Beschlussfassung zur Annahme von Spenden, 
Schenkungen und Zuwendungen durch die Gemeinde Alt 
Krenzlin 
hier: Annahme einer Geldspende für das Haushaltsjahr 2025 - 
Stand 08.07.2025   

 

BV/01/25/230 

11 Sonstiges   

 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Beratung und Beschlussfassung zu 

Grundstücksangelegenheiten 
hier: Antrag auf Pachtvertragsverlängerung vom 19.03.2025   

 

BV/01/25/208-1 

13 Beratung und Beschlussfassung zu 
Grundstücksangelegenheiten 
hier: Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zum 
Bauantrag mit dem Aktenzeichen: 001 0501 0002 BA 250561   

 

BV/01/25/231 

14 Beratung und Beschlussfassung zu Vertragsangelegenheiten 
hier: Anpassung der Verwaltungskostenvergütung   

 

BV/01/25/226 
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15 Beratung und Beschlussfassung zur Bewirtschaftung der 
kommunalen Mietwohnungen   

 

BV/01/25/227 

16 Sonstiges   
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung und Begrüßung durch die Bürgermeisterin mit 
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit sowie Bestätigung der Tagesordnung 

 

 
Die Bürgermeisterin, Frau Sybilla Meyer-Kropp, begrüßte die Anwesenden und eröffnete die 
Sitzung. Sie stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Von 9 
Gemeindevertretern waren zu Sitzungsbeginn 8 anwesend. 
Die Tagesordnung wurde bestätigt. 
 
 
 

 
 

2 Bericht der Bürgermeisterin  
 
Der Bericht der Bürgermeisterin ist als Anlage dem Protokoll angefügt. 
 
 
 
 

Anlage 1 220725 - 11 Anlage TOP 2 Bericht Bgm 

 
 

 
 

3 Bericht der Ausschussvorsitzenden  
 
a) Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur: Frau Saß berichtete, über die Dankesfeier vom 
18.07.2025. Ca. 40 Gäste folgten der Einladung.  
 
b) Bau- und Umweltausschuss:  
Herr Vogel berichtete über die bevorstehenden, sowie abgeschlossen Projekte in der 
Gemeinde. Anschließend informierte er über die Einsätze, Sitzungen und bevorstehende 
Termine der Feuerwehr. 
 
Der Bericht des Vorsitzenden des Bau- und Umweltausschuss ist als Anlage dem Protokoll 
angefügt. 
 
 
 
 

Anlage 1 220725 - 11 Anlage TOP 3 b Bericht BA-Vorsitzender 

 
 

 
 

4 Berichterstattung der Bürgermeisterin zum Stand der 
Haushaltsdurchführung 2025 IV/01/25/229 

 
Der Bericht der Bürgermeisterin zum Stand der Haushaltsdurchführung 2025 wurde zur 
Kenntnis genommen. Der Bericht ist als Anlage dem Protokoll angefügt. 
 
 
 
 
 

Anlage 1 220725 - 11 Anlage TOP 4 Bericht Bgm. Stand HH-durchführung 2025 

 
 

 
 

5 Einwohnerfragestunde  
 
- keine Anfragen 
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6 Bestätigung der Niederschrift über die Sitzung der 
Gemeindevertretung am 27.05.2025  

 
Die Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung am 27.05.2025 wurde bestätigt. 
 
 
 

 
 

7 Beratung und Beschlussfassung zur Bestätigung der Wahl des 
Gemeindewehrführers der Gemeindefeuerwehr Alt Krenzlin BV/01/25/228 
 

 
Beschluss: 
 “   Es wird festgestellt: Kamerad Lutz Ullmann 
                                               geb. am 20.12.1976 
                                               wh.: Häuslerreihe 4 
                                     19288 Alt Krenzlin 
 
 erfüllt die Voraussetzungen der Wählbarkeit gem. § 12 Abs. 2 BrSchG.    
 Damit gilt die Wahl vom 16.05.2025 zum Gemeindewehrführer der 
 Gemeindefeuerwehr Alt Krenzlin als bestätigt.” 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl aller Mitglieder: 9 

Davon anwesend: 8 
Anzahl der ausgeschlossenen 
Mitglieder: 0 

Anzahl der Ja-Stimmen: 8 

Anzahl der Nein-Stimmen: 0 

Anzahl der Stimmenenthaltungen: 0 
 

 

 
 

8 Beratung und Beschlussfassung zur Ernennung des 
Gemeindewehrführers der Gemeindefeuerwehr Alt Krenzlin zum 
Ehrenbeamten 

BV/01/25/228-1 

 

 
Beschluss: 
“   Es wird festgestellt:  Kamerad Lutz Ullmann 
                                               geb. am 20.12.1976 
                                               wh.: Häuslerreihe 4 
                                     19288 Alt Krenzlin 
 Gemeindewehrführer der Gemeindefeuerwehr Alt Krenzlin 
    1. ist Deutscher im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes, 
            2.         bietet Gewähr dafür, dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische 
             Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, 
 3. ist in persönlicher, gesundheitlicher und fachlicher Hinsicht geeignet, 
 4. hat nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit 
                     verstoßen, 
        bzw. hat bestehende Zweifel durch Unterzeichnung einer entsprechenden 
 Erklärung ausgeräumt. 
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl aller Mitglieder: 9 

Davon anwesend: 8 
Anzahl der ausgeschlossenen 
Mitglieder: 0 

Anzahl der Ja-Stimmen: 8 

Anzahl der Nein-Stimmen: 0 

Anzahl der Stimmenenthaltungen: 0 
 
Im Anschluss wurde durch die Bürgermeisterin, Frau Sybilla Meyer-Kropp, die Ernennung 
des Kameraden Ullmann zum Ehrenbeamten durch Übergabe der Ernennungsurkunde 
durchgeführt.  
Frau Meyer-Kropp nahm die Vereidigung vor. 
Über die Vereidigung wurde eine Vereidigungsniederschrift angefertigt. 
 

 

 
 

9 Beratung und Beschlussfassung zum Antrag gemäß § 4 BImSchG 
auf Errichtung und Betrieb von 13 Windkraftanlage (WKA) am 
Standort Alt Krenzlin  - "Alt Krenzlin II" 
hier: Nachträgliche Billigung der Entscheidung des 
Hauptausschusses zum Ersuchens um das gemeindliche 
Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) 

BV/01/25/215-1 

 

 

Beschluss: 
Folgende Entscheidung des Hauptausschusses vom 11.06.2025 wird nachträglich gebilligt: 
 
Auf der Grundlage des § 36 in Verbindung mit den §§ 31, 33 bis 35 wird zum Antrag mit dem 
Aktenzeichen AZ: STALU WM-54-4783-5712-0-1.6.2V auf Errichtung und Betrieb von 13 
Windkraftanlagen (WLA) am Standort Alt Krenzlin – „Alt Krenzlin II“ das gemeindliche 
Einvernehmen versagt.  
 
Begründung: 
Das Vorhaben ist nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen. Demnach sind im 
Außenbereich Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Nach 
§ 35 Abs. 3 liegt eine Beeinträchtigung öffentliche Belange insbesondere vor, wenn das 
Vorhaben u.a.  
 

A. Schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird (Satz 
3) 

B. Unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für 
Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder 
für sonstige Aufgaben erfordert (Satz 4) 

C. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet (Satz 5) 

 
Ergänzend dazu: 
 

D. Sonstiges 
      (siehe Anlage Beschluss-Nr.: HA 01-02-25 vom 11.06.2025) 
 
Die Dringlichkeit der Entscheidung wird anerkannt. 
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl aller Mitglieder: 9 

Davon anwesend: 8 
Anzahl der ausgeschlossenen 
Mitglieder: 0 

Anzahl der Ja-Stimmen: 6 

Anzahl der Nein-Stimmen: 0 

Anzahl der Stimmenenthaltungen: 2 
 
 

 

Anlage 1 01-05-25 WK Windpark AKR I Stellungnahme BA 

 
 

 
 

10 Beratung und Beschlussfassung zur Annahme von Spenden, 
Schenkungen und Zuwendungen durch die Gemeinde Alt Krenzlin 
hier: Annahme einer Geldspende für das Haushaltsjahr 2025 - 
Stand 08.07.2025 

BV/01/25/230 

 

 
Beschluss: 
1. Die Gemeinde Alt Krenzlin nimmt die Geldspende für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe 

von 300,00 € gemäß anliegender Auflistung (Stand 08.07.2025) an. 
2. Es wird versichert, dass die Spende für den zuwendungsbegünstigten Zweck 

verwendet wird und o.g. Betrag nicht auf vertraglich oder ähnliche Verpflichtungen des 
Spenders gegenüber der Gemeinde Alt Krenzlin beruht (keine Sponsorenbeträge, 
Werbegelder u. ä.) sondern eine ausschließlich freiwillige, unentgeltliche Spende ist. 

3.  Die Amtskasse des Amtes Ludwigslust-Land wird beauftragt, die entsprechenden 
Zuwendungsbestätigungen zu erstellen. Gemäß § 50 Abs. 4 Ziffer 2 Buchst. A EStDV 
(Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) ist steuerrechtlich bis zu einem 
Spendenwert von 300 EUR keine Zuwendungsbescheinigung notwendig. Der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts mit den 
entsprechenden Informationen (Empfänger, Verwendungszweck) ist ausreichend und 
wird vom Finanzamt anerkannt. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl aller Mitglieder:  

Davon anwesend: 9 
Anzahl der ausgeschlossenen 
Mitglieder: 0 

Anzahl der Ja-Stimmen: 8 

Anzahl der Nein-Stimmen: 0 

Anzahl der Stimmenenthaltungen: 0 
 

 

 
 

11 Sonstiges  
 
- keine Angelegenheiten 
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Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Sybilla Meyer-Kropp  Katrin Haase 
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